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Liebe Eltern
der Kinder des
Ki ndergartens Hettenshausen

Sachbearbeiterin
Frau Gerda Holzer

Sprechstunde
Montag - Freitag
Donnerstagnachmittag

Telefax
E-Mail
E-Mail Sachbearbeiterin

Bitte durchwählen
8 08441 8073-12

8.00 bis 12.00 Uhr
nach Vereinbarung

08441 80 73-29
GL1@ilmmuenster.de

holzer@ilmmuenster.de

llmmünster,
25. Mai 2020

Aktenzeichen

Gemeinde Hettenshausen
Ersatz von Elternbeiträgen durch den Freistaat Bayern

Sehr geehrte Eltern,

der Freistaat Bayern hat seit März2020 ein Betretungsverbot für Kindertagesstätten aus-
gesprochen. Eine Ausnahme hiervon gilt nur für Kinder, die die Notbetreuung in An-
spruch nehmen können.

Der Freistaat Bayern hat sich bereit erklärt, die Eltern, die aufgrund der Betretungsver-
bote in den Kindertagesstätten die Betreuungsangebote nicht in Anspruch nehmen dür-
fen, finanziell zu entlasten. Hierbei zahlt der Freistaat einen Beitragszuschuss von bis zu
150,00 Euro an den Träger des Kindergartens, d. h. an die Gemeinde. Diese Regelung
gilt für die Monate April bis einschließlich Juni 2020

Für Sie bedeutet das konkret:
a) Wenn Sie lhr Kind ausschließlich zu Hause betreuen und lhre monatliche Kinder-

gartengebühr aufgrund der Buchungszeiten unter 150,00 Euro ist, sind Sie von

der Gebührenzahlung befreit. Nachdem die Gebührenstaffel bei 147,15 Euro en-
det, trifft das alle Eltern.

b) Wenn lhr Kind im Rahmen der Notbetreuung die gebuchte Buchungskategorie
vollständig in Anspruch nimmt, entfällt der Beitragszuschuss durch den Freistaat
Bayern und die Kindergartengebühr wird eingefordert. Bei einer teilweisen lnan-
spruchnahme der gebuchten Buchungskategorie erfolgt anstelle der bisher erho-
benen Monatsgebühr eine taggenaue Abrechnung. ln beiden Fällen werden wir
auf die Erhebung der Kindergartengebühr über 100,00 Euro verzichten.
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c) Das Mittagessen wird im Zeitraum ab Ende Mai bis Juni 2020 für die Kinder, die

an der Notbetreuung teilnehmen, nicht als Pauschale, sondern pro Mahlzeit abge-

rechnet. Die Kosten für eine Mahlzeit betragen 4,00 Euro. Für alle anderen Kinder

entfällt die Mittagessenpauschale. Die Brotzeitpauschale entfällt, da die Kinder

keine B rotzeit eihalten.
d) Die VG llmmünster hat den Gebühreneinzug für April und Mai 2020 bereits ausge-

setzt. Der Gebühreneinzug für den Monat Juni 2020 wird ebenfalls ausgesetzt. lrn

Juli 2020 wird anhand der gebuchten Tage im Rahmen der Notfallbetreuung die

Buchungskategorie ermittelt und ggf. eine anteilige Kindergartengebühr ermittelt.

Pro Mittagessen werden 4,00 Euro abgerechnet.

Je nach Verlauf der lnfektionsraten wird der Freistaat Bayern Über weitere Maßnahmen

entscheiden und wir hoffen, dass bald wieder ein Stück ,,Normalität" einkehrt. Wir werden

lhnen zeitnah die weiteren Schritte für Juli 2020 mitteilen.

Bleiben Sie und lhre Familie gesund

lhr

Vil,, U/
Wolfgang Hagl

Erster Bürgermeister
Gemeinde Hettenshausen
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